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Bürgermeisteramt 

 
 

 

 

Vorlage-Nr.: 133/2019 

Az.: S1 - Fr. Schüssler 

Datum: 14.05.2019 

 
Sitzungsvorlage  
 

 

 
Gremium: Gemeinderat 
Am: 16.05.2019 

 
 
Betreff: 
Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
 
Anlage(n): 
Mitzeichnung 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Von den in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen Kenntnis zu nehmen. 

 

Beratungsfolge: 

Vorlage an zur  Sitzungsart Sitzungsdatum Beschluss 
Gemeinderat Kenntnisnahme öffentlich 16.05.2019  
 

 
 
Haushaltsrechtliche Deckung 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entfällt 
 
   
 
Deckungsvorschlag: 
 
Entfällt 
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Sachdarstellung und Begründung: 

 
 
Gemeinderat am 11 . April 2019: 
 
Der Gemeinderat beschließt, die WIBERA AG zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 
des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Kornwestheim für das Wirtschaftsjahr 2018 zu 
bestellen. 
 
Der Gemeinderat beschließt, das Grundstück Flurstück Nr. 2478, Mühlhäuser Straße 14 mit 
1.415 qm Grundstücksfläche an die Firma Pflugfelder Planen und Bauen GmbH und Co. KG 
zu veräußern. 
 
Aussc huss für Umwelt und Technik am 7 . Mai 2019: 
 
Es wurden keine Beschlüsse in nichtöffentlicher Sitzung gefasst. 
 
Verwaltungs - und Finanzausschuss am 9. Mai 2019: 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt, dass die Stadt Kornwestheim das zuvor 
mit dem Trachtenverein als Verpächter bestehende Pachtverhältnis mit dem Betreiber der 
Gaststätte „Da Sascha“ für das Gebäude Bogenstraße 39 fortsetzt und hierzu den 
Pachtvertrag mit Wirkung zum 01.07.2019 abschließt. 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt, die Verwaltung zu ermächtigen, die 
Übernahme einer Ausfallbürgschaft gemäß §§ 765 ff. BGB für ein Darlehen zur Finanzierung 
von Investitionen für die Sanierung des Clubhauses zugunsten des Tennisclub 
Kornwestheim e.V. einzugehen, vorbehaltlich der Zustimmung durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart. Die Verwaltung wird ermächtigt, das Erbbaurechtsverhältnis 
mit dem Tennisclub Kornwestheim e. V. über das Flurstück Nr. 3620/1, Bogenstraße 17 bis 
zum 31.12.2069 zu verlängern unter der Voraussetzung, dass zuvor die Finanzierung für die 
baulichen Veränderungen am Clubhaus verbindlich gesichert ist. Der Verwaltungs- und 
Finanzausschuss beschließt, den Erbbaurechtsvertrag um eine Fläche mit rund 1.950 qm zu 
erweitern. Die Übernahme eines Baukostenzuschusses zur Sanierung des Clubhauses 
zugunsten des Tennisclub Kornwestheim e.V. wird abgelehnt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


